
 
 
 
 
 

Tarife für die Kirchenbenützung bei Trauungen 
 
1. Einheimische Paare 

Für einheimische Personen, bei den mindestens eine Person der Reformierten Kirche Bern-Jura-
Solothurn angehört, oder reformierte Personen, welche mindestens 25 Jahre in der Gemeinde 
Heimiswil wohnhaft gewesen sind, ist die Benutzung der Kirche für die Trauung kostenlos. Darin 
enthalten ist: 
 

a) Benützung der Kirche für den Gottesdienst 
b) Dienst des Sigristen/der Sigristin 
c) Dienst des Organisten/der Organistin (ohne zusätzliche Proben mit Musikern) 
d) Begleitung durch Pfarrer/Pfarrerin 
 
 

2. Auswärtige reformierte Paare 
Auswärtigen Paare, bei den mindestens eines der Beiden der Reformierten Kirche Bern-Jura-
Solothurn angehört, wird die Benützung der Kirche wie folgt in Rechnung gestellt: 
 
Pro kirchliche Trauung beträgt die Gebühr Fr. 850.00. Sie setzt sich aus folgenden Kostenstellen 
zusammen: 
 

a) Benützung des Kirchengebäudes: gratis 
b) Pfarramt: Fr. 300.00 
c) Organistenbesoldung: Fr. 250.00 
d) Sigristenbesoldung: Fr. 200.00 
e) Sekretariatskosten: Fr. 100.00 
 
 

3. Paare, die nicht der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn angehören 
Paare, bei den keines der Beiden der Reformierten Kirche Bern-Jura-Solothurn angehört, wird 
die Benützung der Kirche wie folgt in Rechnung gestellt: 
 
Pro kirchliche Trauung beträgt die Gebühr Fr. 1‘900.00. Sie setzt sich aus folgenden 
Kostenstellen zusammen: 
 

a) Benützung des Kirchengebäudes: Fr. 500.00 
b) Pfarramt: Fr. 500.00 
c) Organistenbesoldung: Fr. 400.00 
d) Sigristenbesoldung: Fr. 300.00 
e) Sekretariatskosten: Fr. 200.00 
 
 

4. Allgemeines 
 Die Organisation und Kosten des Blumenschmucks obliegt dem Brautpaar 
 Für zusätzliche Proben mit Musikern werden pro Probe Gebühren von Fr. 120.00 in 

Rechnung gestellt. 
 Spesen und zusätzlicher Aufwand von Sigrist/in und Organist/in werden separat nach 

Aufwand verrechnet. 
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